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Nachruf 
 
 
 

Der Landkreis Kelheim nimmt Abschied von  
 
 

Frau Maria Zweck 
Kreisrätin a. D.  

 
 
 

Die allseits geschätzte Verstorbene war vom 1. Mai 1984 bis 30. April 2002 Mitglied 
des Kreistages des Landkreises Kelheim. Frau Maria Zweck hat sich in hohem Maße 
für die Belange des Landkreises und um die Zukunft unserer Heimat verdient ge-
macht.  
 
Frau Maria Zweck hat sich durch ihren jahrzehntelangen Einsatz zum Wohle der 
Kreisbürger großen Dank und hohe Anerkennung erworben. Für ihr ehrenamtliches 
Engagement wurde ihr im Jahr 2001 das Ehrenzeichen des Bayerischen Minister-
präsidenten verliehen. Für ihren Einsatz in der Kommunalpolitik erhielt sie im Jahr 
2002 die Verdienstmedaille in Silber des Landkreises Kelheim.  
 
Der Landkreis Kelheim gedenkt der Verstorbenen in dankbarer Verbundenheit. 
Der Familie und den Angehörigen gilt unsere aufrichtige Anteilnahme.  
 

 
Kelheim, den 8. Februar 2017 

 
 

Martin Neumeyer  
Landrat 
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Vereinbarung 
zur Übertragung der Durchführung der Aufgaben des Standesamtes nach Art. 2 
Abs. 2 AGPStG und zur Verteilung des Aufwandes nach Art. 8 Abs. 2 AGPStG 
Zum Zweck der Übertragung der Aufgaben des Standesamts („große Übertragung“) 
und der Erhebung eines Kostenbeitrages wird 
zwischen dem Markt Rohr i.NB, 
vertreten durch den Ersten Bürgermeister Andreas Rumpel, 
Marienplatz 1, 93352 Rohr i.NB 
und 
der Verwaltungsgemeinschaft Langquaid, 
vertreten durch den Gemeinschaftsvorsitzenden Herbert Blascheck, 
Marktplatz 24, 84085 Langquaid 
folgende Vereinbarung geschlossen: 
§ 1 Übertragung der Aufgaben des Standesamtes gemäß Art. 2 AGPStG 
Mit Wirkung vom 1. April 2017 überträgt der Markt Rohr i.NB die Aufgaben des Stan-
desamts auf das Standesamt der Verwaltungsgemeinschaft Langquaid (sog. „große 
Übertragung“). 
§ 2 Standesamtsumlage 
(1) Der Markt Rohr i.NB leistet eine jährliche Umlage an die Verwaltungsgemein-             
schaft Langquaid (Standesamtsumlage). 
(2) Die Standesamtsumlage pro Jahr beträgt 4,50 € je Einwohner. Die Umlage ist in 
voller Höhe am 01.07. eines jeden Jahres für das laufende Kalenderjahr zur Zahlung 
fällig; erstmals am 01.07.2017. Zugrunde gelegt wird die Einwohnerzahl nach dem 
vom Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung mitgeteilten Stand vom 30.06. 
des Vorjahres. Für 2017 beträgt die Umlage 75 % des Jahresbetrages. 
(3) Mit der Standesamtsumlage sind sämtliche Verwaltungs-, Personal- und EDV- 
Kosten abgegolten. 
(4) Die Höhe der Standesamtsumlage gilt ab dem Haushaltsjahr 2017 zunächst für 
drei Jahre (somit einschließlich dem Haushaltsjahr 2019). Die Geltungsdauer 
verlängert sich automatisch um ein weiteres Jahr, wenn sie nicht bis spätestens 
6 Monate vor Ende der Geltungsdauer gekündigt wird. Nach der Kündigung  ver- 
pflichten sich die beiden Kommunen, unverzüglich Verhandlungen über eine neue 
Umlage aufzunehmen  
§ 3 Amtshandlungen 
Für Amtshandlungen nach dem Personenstandsgesetz und nach den auf diesem 
Gesetz beruhenden Rechtsvorschriften werden Gebühren und Auslagen nach dem 
Kostengesetz erhoben. Die Kosten für Amtshandlungen, die von der Verwaltungs- 
gemeinschaft Langquaid für den Markt Rohr i.NB gemäß dieser Vereinbarung über-
nommen werden, fließen der Verwaltungsgemeinschaft Langquaid zu. 
§ 4 Bestellung des Ersten Bürgermeisters des Marktes Rohr i.NB oder weiterer 
Bürgermeister zu Standesbeamten mit eingeschränktem Aufgabenbereich 
Die Bestellung des Ersten Bürgermeisters oder eines weiteren Bürgermeisters zur 
Vornahme von Eheschließungen und zur Begründung von Lebenspartnerschaften für 
den Gemeindebereich Rohr i.NB obliegt weiterhin dem Marktgemeinderat des Mark-
tes Rohr i.NB (vgl. § 2 Abs. 3 AGPStG). 
§ 5 Übergabeverhandlungen 
Die Übergabe der Unterlagen des Standesamtes des Marktes Rohr i.NB an das 
Standesamt der Verwaltungsgemeinschaft Langquaid wird in einer Übergabever-  
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verhandlung geregelt. Die Übergabeverhandlung ist ein wesentlicher Bestandteil die-
ser Vereinbarung. 
§ 6 Geltungsdauer 
Diese Vereinbarung wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Eine ordentliche Kündi-
gung dieser Vereinbarung ist ausgeschlossen. Gemäß Art. 2 Abs. 4 AGPStG kann 
die Übertragung der Aufgaben jederzeit mit Beschlüssen einer Mehrheit von zwei 
Dritteln der gesetzlichen Zahl der Mitglieder des Marktgemeinderates Rohr i.NB und 
der Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft Langquaid aufgeho-
ben werden. Gegen den Willen der oder einer der beteiligten kommunalen Gebiets-
körperschaften kann die Übertragung aufgehoben werden, wenn dringende Gründe 
des öffentlichen Wohls vorliegen. Die Aufhebungsentscheidung trifft in diesem Fall 
die für die aufnehmende kommunale Gebietskörperschaft zuständige untere Auf-
sichtsbehörde. 
§7 Inkrafttreten 
Diese Vereinbarung tritt mit dem 01. April 2017 in Kraft. 
Rohr i.NB, den 30.11.2016                        Langquaid, den 30.11.2016 
 
Markt Rohr i.NB        Verwaltungsgemeinschaft Langquaid 
Andreas Rumpel        Herbert Blascheck 
Erster Bürgermeister                                 Gemeinschaftsvorsitzender 
 
 
 
Zustimmungen 
 
Dieser Vereinbarung wurde mit qualifizierten Beschlüssen des Marktgemeinderates 
Rohr i.NB vom 29.11.2016 und der Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsge- 
meinschaft Langquaid vom 29.11.2016, sowie mit Schreiben des Landratsamtes 
Kelheim vom 12.01.2017, Az.:III2-110 zugestimmt. 
 
Kelheim, 31.01.2017 
Landratsamt 
 
Lichter 
Regierungsamtmann 
 
 
 
 
 
Verordnung über die Bildung von Standesamtsbezirken im Landkreis Kelheim 
vom 12.01.2017 
Auf Grund Art. 3 Abs.3 Satz 1 des Gesetzes zur Ausführung des Personenstands- 
gesetzes (AGPStG)  erlässt das Landratsamt Kelheim folgende 
     

Rechtsverordnung: 
§ 1 

Standesamt Ihrlerstein 
1. Der Standesamtsbezirk des Standesamts Ihrlerstein umfasst 
a)   das Gebiet des Marktes Essing, 
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b)   das Gebiet der Gemeinde Ihrlerstein, 
c)   das gemeindefreie Gebiet Hacklberg. 
d)   das Gebiet des Marktes Painten, 
 
2. Das Standesamt hat seinen Sitz in Ihrlerstein. Zuständig für das Standesamt    
Ihrlerstein ist die Verwaltungsgemeinschaft Ihrlerstein. 

§ 2 
Standesamt Kelheim 

1. Der Standesamtsbezirk des Standesamts Kelheim umfasst 
a) das Gebiet der Stadt Kelheim, 
b) das gemeindefreie Gebiet Frauenforst 
c) das gemeindefreie Gebiet Hienheimer Forst. 
d) das Gebiet der Gemeinde Saal a.d. Donau, 
e) das Gebiet der Gemeinde Teugn. 
2. Das Standesamt hat seinen Sitz in Kelheim. 

§ 3 
1.Der Standesamtsbezirk des Standesamts Langquaid umfasst 
a)  das Gebiet der Gemeinde Hausen, 
b)  das Gebiet der Gemeinde Herrngiersdorf, 
c)  das Gebiet des Marktes Langquaid, 
d)  das Gebiet des Marktes Rohr i.NB. 
2. Das Standesamt hat seinen Sitz in Langquaid. Zuständig für das Standesamt 
Langquaid ist die Verwaltungsgemeinschaft Langquaid. 

§ 4 
Standesamt Neustadt a.d. Donau 

1. Der Standesamtsbezirk des Standesamts Neustadt a.d. Donau umfasst 
a) das Gebiet der Stadt Neustadt a.d. Donau, 
b) das gemeindefreie Gebiet Dürnbucher Forst. 
2. Das Standesamt hat seinen Sitz in Neustadt a.d. Donau. 

§ 5 
Diese Verordnung tritt am 01.04.2017 in Kraft. 
 
Kelheim,12.01.2017 
Landratsamt 
 
 
Schramm  
Regierungsrätin 
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